Fragebogen zur Umsetzung von Hartz IV in der Schuldnerberatung

bitte bis zum 12.10. 2007 zurückschicken an: 

email-Adresse  beer@skmev.de  oder  per Fax Nr. 0221/913928-88

Die Auswertung dieses Fragebogens erfolgt durch die Arbeitsstelle Sozialberatung für Schuldner der verbandlichen Caritas. Für eine Gesamtauswertung der AG SBV werden ausschließlich anonymisierte Datensätze weitergegeben. 

1.) An  wen wendet sich das Angebot Ihrer Schuldnerberatungsstelle?

 FORMCHECKBOX 
    Die Schuldnerberatung steht prinzipiell allen Ratsuchenden offen   

 FORMCHECKBOX 
   Alle Ratsuchenden mit gleichem Zugang 

 FORMCHECKBOX 
   Privilegierter Zugang für einzelne Personengruppen

 FORMCHECKBOX 
   Die Schuldnerberatung ist eingegrenzt und zwar auf (Mehrfachnennung möglich)               

 FORMCHECKBOX 
   Menschen mit ALG II 

 FORMCHECKBOX 
   Menschen mit ALG I

 FORMCHECKBOX 
   Menschen, die erwerbstätig sind

 FORMCHECKBOX 
   Menschen mit Anspruch auf SGB XII Leistungen

 FORMCHECKBOX 
   Rentner

 FORMCHECKBOX 
   sonstige Personengruppen, und zwar      
2.) Werden in der Beratungspraxis Probleme benannt, die durch das SGB II entstanden sind? Versuchen Sie bitte eine Klassifizierung nach den drei Kategorien: nie, selten oder häufig (häufig = mehr als ca. 25% der Ratsuchenden mit ALG II-Bezug nennen das Problem)
Probleme mit der Rücklagenbildung aus Regelsätzen

nie
     selten
häufig

· Zu niedrige Regelleistungen 



 FORMCHECKBOX 
              FORMCHECKBOX 
           FORMCHECKBOX 
 
· Fehlender Pfändungsschutz für Ansparbeträge

 FORMCHECKBOX 
              FORMCHECKBOX 
           FORMCHECKBOX 

Problem mit Angemessenheit der Wohnkosten
· bei selbstgenutzter Immobilie 



 FORMCHECKBOX 
              FORMCHECKBOX 
           FORMCHECKBOX 

· Verpflichtung zum Umzug




 FORMCHECKBOX 
              FORMCHECKBOX 
           FORMCHECKBOX 

· unvollständige Übernahme der Kosten der Unterkunft
 FORMCHECKBOX 
              FORMCHECKBOX 
           FORMCHECKBOX 

· unvollständige Übernahme der Heizungskosten

 FORMCHECKBOX 
              FORMCHECKBOX 
           FORMCHECKBOX 

· Problem bei der Begleichung der Stromkosten 

 FORMCHECKBOX 
              FORMCHECKBOX 
           FORMCHECKBOX 

· Problem bei der Rückzahlung von SGB II-Darlehn

 FORMCHECKBOX 
              FORMCHECKBOX 
           FORMCHECKBOX 

· Probleme wegen Leistungskürzungen (Sanktionen)

 FORMCHECKBOX 
              FORMCHECKBOX 
           FORMCHECKBOX 

· andere häufiger auftretende Probleme, und zwar        
Fragen 3 bis 7 sind nur sind nur von Beratungsstellen zu beantworten, die Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II erbringen (Vereinbarung mit ARGE dafür nicht zwingend). 

3.) Wie erfolgt der Zugang zur Schuldnerberatung nach SGB II? (Mehrfachnennung möglich)
 FORMCHECKBOX 
   Freier Zugang 

 FORMCHECKBOX 
   Zuweisung durch Fallmanager (z.B. Berechtigungsschein)
 FORMCHECKBOX 
   empfohlen (keine Sanktionsmöglichkeit) 

 FORMCHECKBOX 
   verpflichtend (mit der Möglichkeit von Sanktionen) 

Fragen 4 bis 6 beziehen sich nur auf die Fälle, in denen Fallmanager zuweisen (C2)
4.) Wer definiert den Umfang der Schuldnerberatung? 

 FORMCHECKBOX 
   Fallmanager 

 FORMCHECKBOX 
   Schuldnerberatung 

 FORMCHECKBOX 
   Keine Festlegung des Beratungsumfangs im Einzelfall (wg. pauschaler Finanzierung)
5.) Hat Schuldnerberatungsstelle Informationspflichten gegenüber Fallmanagern?

 FORMCHECKBOX 
   keine Informationspflichten

 FORMCHECKBOX 
   Mitteilung über Kontaktaufnahme

 FORMCHECKBOX 
   Mitteilung über nicht wahrgenommene Beratungstermine 

 FORMCHECKBOX 
   Mitteilung über weitergehende Mitwirkung (nicht nur Wahrnehmung des Termins)

 FORMCHECKBOX 
   Mitteilung über Leistungsmissbrauch  

 FORMCHECKBOX 
   Mitteilung über Inhalte der Beratungsgespräche 

 FORMCHECKBOX 
   Andere Informationspflichten, und zwar:       
6.) Gibt es Sanktionen?

 FORMCHECKBOX 
   Nein, Schuldnerberatung ist nicht sanktionsbewehrt.
 FORMCHECKBOX 
   Ja, wenn Auflagen der Fallmanager nicht erfüllt werden und zwar wegen:
 FORMCHECKBOX 
   fehlender Kontaktaufnahme 
 FORMCHECKBOX 
   unentschuldigt nicht wahrgenommener Beratungstermine

 FORMCHECKBOX 
   Abbruch der Beratung durch den Schuldner

7.) Anmerkungen, Ergänzungen zur Erhebung, sozialpolitische Forderungen

     
8.) Angaben zur Beratungsstelle 

Bundesland, in dem die Beratungsstelle tätig ist:      
Adresse, Tel., email für eventuelle Rückfragen (nicht zwingend erforderlich)

     
     
Bitte bis zum 12.10.2007 zurückschicken!!                        Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

bitte wenden!
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